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Statuten VSLAR 

 
1. Grundlegende Bestimmungen 
 
Art. 1 Name und Sitz 
 
Unter dem Namen Verband SchulLeiterinnen und Schulleiter des Kantons A. Rh. 
"VSLAR“ besteht ein Verein gemäss Art. 60 ff ZGB mit Sitz am Ort seiner Präsidentin 
/ seines  Präsidenten. 
 
Art. 2 Zweck 
 
Der VSLAR 
 

§ ist Ansprechstelle für die Anliegen der Schulleitungen des Kantons AR 
§ pflegt den Erfahrungsaustausch im Bereich der Leitung und Organisation der 

Volksschule 
§ stellt die Zusammenarbeit unter den Schulleitungen sicher 
§ nimmt die Rolle als Gesprächspartnerin des Departements Bildung und Kultur 

(DBK) wahr 
§ behandelt standespolitische Fragen im Bereich der Schulleitung 
§ fördert die fachliche Kompetenz der Schulleiterinnen und Schulleiter 
§ setzt sich ein für die Beachtung der LCH Standesregeln insbesondere in der 

Zusammenarbeit mit den Kollegien und bei der Gestaltung einer 
pädagogischen Schule 

§ wahrt die Interessen gegenüber Behörden und Öffentlichkeit 
§ pflegt Kontakte zu andern Verbänden im Bereich Schule 

 
Art. 3 Unabhängigkeit 
 
Der VSLAR ist parteipolitisch und konfessionell unabhängig. 
 
 
2. Mitgliedschaft 
 
Art. 4 Mitglieder 
 
Dem VSLAR gehören gewählte Schulleiterinnen und Schulleiter der öffentlichen 
Volksschule und privatrechtliche, vom Kanton anerkannte, Sonderschulen an. 
 
Art. 5 Aufnahme  
 
1. Die Mitgliedschaft im VSLAR erfolgt mit der Bezahlung des ordentlichen 

Mitgliederbeitrages. 
2. Es besteht keine persönliche Haftung für die Mitglieder. Diese haften nur mit 

ihrem Mitgliederbeitrag. 
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Art. 6 Austritt 
 
Ein Austritt erfolgt durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand bis spätestens 31. 
Juli. 
 
Art. 7 Ausschluss 
 
1. Mitglieder, die den Statuten des VSLAR zuwiderhandeln, die Verbandsinteressen 

schädigen, den Beschlüssen und Anordnungen der Vereinigung nicht 
nachkommen, können durch den Vorstand ausgeschlossen werden. 

2. Gegen den Ausschluss kann innert 20 Tagen bei der Hauptversammlung Be-
schwerde erhoben werden. Die Hauptversammlung entscheidet endgültig. 

 
 
3. Organisation 
 
Art. 8 Organe 
 
Organe der Konferenz sind: 

A. Die Hauptversammlung 
B. Die Ordentliche Versammlung 
C. Der Vorstand 
D. Die Rechnungsrevisorinnen bzw. –revisoren 

 
 
A. Die Hauptversammlung 
 
Der Hauptversammlung gehören die Aktivmitglieder an. 
 
Art. 9 Einberufung 
 
1. Die Hauptversammlung tritt ordentlicherweise jährlich einmal im zweiten Quartal 

des Schuljahres auf Einladung des Vorstandes zusammen. 
2. Ausserordentlicherweise wird die Hauptversammlung durch den Vorstand 

einberufen, so oft es wichtige Geschäfte erfordern. 
3. Eine ausserordentliche Hauptversammlung kann zudem durch mindestens 5 

Mitglieder verlangt werden. 
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Art. 10 Aufgaben 
 
1. Der Hauptversammlung unterstehen folgende Geschäfte: 

§ Abnahme des Rechenschaftsberichtes und Déchargeerteilung an den 
Vorstand 

§ Genehmigung der Jahresrechnung und Déchargeerteilung an den Vorstand 
§ Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrages 
§ Wahl des Vorstandes und der Rechnungsrevisorinnen bzw. -revisoren 
§ Wahl der Präsidentin oder des Präsidenten 
§ Revision der Statuten 
§ Behandlung von Geschäften und Beschlussfassung über Anträge 
§ Genehmigung der Entschädigung / Spesen von Vorstandsmitgliedern und 

Präsidentin und Präsident 
 
2. Anträge von Mitgliedern müssen spätestens 14 Tage vor der ordentlichen Gene-
ralversammlung beim Präsidenten eingereicht werden. 
3. Wahlen und Beschlüsse erfolgen mit einfachem Mehr der anwesenden Mitglieder. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Präsidentin / der Präsident den Stichentscheid. 
 
B. Die Ordentliche Versammlung 
 
Art. 11 Einberufung 
 
Der VSLAR trifft sich je nach Bedarf im Laufe eines Jahres mehrmals zu 
Ordentlichen Versammlungen mit speziellen Zielsetzungen und thematischen 
Schwerpunkten. 
 
Art. 12 Aufgaben 
 
Die Vorbereitung, Organisation und Durchführung dieser Zusammenkünfte wird 
alternierend durch einzelne Konferenzmitglieder oder Arbeitsgruppen geleistet. 
 
C Der Vorstand 
 
Art. 13 Zusammensetzung 
 
Der Vorstand besteht aus der Präsidentin / dem Präsidenten und je einem Mitglied 
des Vorder-/ Mittel- und Hinterlandes. Ebenfalls ist im Vorstand eine Schulleiterin/ein 
Schulleiter einer Sonderschule vertreten. 
 
Mit Ausnahme der Präsidentin / des Präsidenten konstituiert der Vorstand sich selbst. 
Es sind die Ämter Aktuar/-in, Kassier/-in und Vize-Präsidentin / Vize-Präsident zu 
besetzen. 
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Art. 14 Amtsdauer 
 
1. Die Mitglieder des Vorstandes und die Präsidentin / der Präsident werden von der 
Hauptversammlung auf eine Amtsdauer von zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl 
ist möglich. 
2. Ersatzwahlen während der Amtsperiode werden für den Rest der angebrochenen 
Periode vorgenommen. 
 
Art. 15 Aufgaben  
 
1. Der Vorstand ist das führende Organ des VSLAR. Er leitet die Geschäfte der Ver-
einigung und ist für deren Führung verantwortlich. Er konstituiert sich selber. 
2. Er vertritt den VSLAR nach aussen und besorgt alle Geschäfte, die ihm durch die 
Statuten oder von der Hauptversammlung übertragen werden. 
3. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder an-
wesend ist. Beschlüsse werden mit dem einfachen Mehr gefasst. Der Stichentscheid 
liegt bei der Präsidentin / dem Präsidenten. 
 
 
D Die Rechnungsrevisorinnen / -revisoren 
 
Art. 16 Rechnungsrevisorinnen / -revisoren 
 
1. Zwei Rechnungsrevisorinnen / -revisoren sind die Kontrollstelle über die 
Rechnungsführung der VSLAR. Sie erstatten über ihre Tätigkeit zuhanden der 
Hauptversammlung schrift-lich Bericht und stellen Antrag. 
2. Die Rechnungsrevisorinnen / -revisoren werden von der Hauptversammlung auf 
eine Amtsdau-er gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. 
3. Mitglieder des Vorstandes können nicht als Rechnungsrevisoren amten. 
 
 
4. Finanzen 
 
Art. 17 Geschäftsjahr 
 
Das Geschäftsjahr beginnt jeweils am 1. August. 
 
Art. 18 Einnahmen 
 
Die Einnahmen der VSLAR setzen sich zusammen aus den jährlichen 
Mitgliederbeiträgen so wie übrigen Erträgen. 
 
Art. 19 Mitgliederbeiträge 
Die Höhe des jährlichen Mitgliederbeitrages wird durch die Hauptversammlung 
festgelegt. 
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Art. 20 Ausgaben 
Aus der Vereinskasse werden die laufenden Verwaltungsaufgaben sowie allfällige  
Entschädigungen bestritten. 
 
 
5. Revision der Statuten 
 
Art. 21 Statutenrevision 
 
1. Die Statuten können jederzeit revidiert werden, wenn die Hauptversammlung 
oder der Vorstand dies verlangt. 
2. Der Vorstand ist verpflichtet, ein solches Begehren auf die Traktandenliste der 
nächstfolgenden Hauptversammlung aufzunehmen, welche darüber mit einfacher 
Mehrheit beschliesst. 
 
 
6. Auflösung  
 
Art. 22 Zuständigkeit 
 
1. Der VSLAR ist aufzulösen, wenn sich an der Hauptversammlung zwei Drittel der 
anwesenden Mitglieder dafür entscheiden. 
2. Das bei der Auflösung noch vorhandene Vermögen wird einer gemeinnützigen 
schulischen Institution übergeben. 
 
7. Schlussbestimmungen  
 
Art. 23 Inkrafttreten 
 
Die Statuten treten in Anschluss an die Gründungsversammlung in Kraft. 
 
Teufen, 23. Oktober 2002 / à überarbeitet November 2017 
 
Konferenz der SchulLeiterinnen und Schulleiter des Kantons AR 
 
Die Präsidentin / der Präsident:    Ein Vorstandsmitglied: 
 
 
 
 
Martin Wehrle     Pascal Hofstetter 
Schulleitung      Schulleitung Kindergarten 
Schule Urnäsch     und Primarschule Speicher 


